EINZELNACHWEIS 2008

Feststellung der Förderungsberechtigung

(grau hinterlegte Felder bitte ausfüllen/ankreuzen)

	
	3.5 Aktion Kids in die Clubs     -     TeilnehmerIn ist neu eingetreten:
	
	Ja
	
	Nein

	
	

	
	4.3 Lehrgangsgebühren – Förderung junger Menschen aus einkommensschwachen Familien

	
	
	
	
	
	

	
	5.2 Fahrten - Förderung junger Menschen aus einkommensschwachen Familien
	Veranstaltungs-ort/Land:
	
	Zeit/

Dauer:
	

	
	
	
	

	
	Sportliche Ganztagesförderung
	Kooperation mit der Schule:
	


Angaben zum/zur TeilnehmerIn

	Name:
	
	Vorname:
	
	Geb.datum:
	

	
	
	
	
	
	

	Straße:
	
	PLZ:
	
	Ort:
	

	
	
	
	
	
	

	Name/Vorname Vater:
	
	Name/Vorname Mutter:
	


Weitere Kinder im Haushalt

	
	Name/Vorname:
	Geb.datum:
	
	Name/Vorname:
	Geb.datum:

	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	4
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	5
	
	


Wirtschaftliche Verhältnisse der Familie

Bei Vorlage eines Kita-Gutscheins mit Mindestelternbeitrag bzw. bei Familien, die eine Grundsicherung nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II) oder dem SGB XII (Hilfen zum Lebensunterhalt) erhalten oder Pflegeeltern (Hilfen zur Erziehung) entfällt die Einkommensprüfung bzw. –angaben.

	
	Arbeitslosengeld II (SGB II)

	
	

	
	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

	
	

	
	Pflegeeltern (Hilfen zur Erziehung)

	
	

	
	Kita-Gutschein/Tagegeldpflegebew. mit Mindestbeitrag – Nr.:
	
	gültig bis:
	
	Betrag:
	


Bei Vorlage obiger Bescheinigungen entfällt die nachfolgende Einkommensprüfung.

	Nettoeinkommen des Haushaltsvorstandes
	€
	

	
	
	

	Anteiliges Weihnachtsgeld (1/12)
	€
	

	
	
	

	Nettoeinkommen Ehepartner/in bzw. Lebensgefährte/in
	€
	

	
	
	

	Anteiliges Weihnachtsgeld (1/12)
	€
	

	
	
	

	Kindergeld
	€
	

	
	
	

	Erziehungsbeihilfen
	€
	

	
	
	

	Beihilfen (BAföG / BAB)
	€
	

	
	
	

	Wohngeld
	€
	

	
	
	

	Arbeitslosengeld I
	€
	

	
	
	

	Unterhaltsleistungen geschiedene/r Ehepartner/in
	€
	

	
	
	

	Renten und Rentenzuschüsse
	€
	

	
	
	

	Pflegegeld (nur Sozialversicherungsträger)
	€
	

	
	
	

	= GESAMT
	€
	

	
	
	

	abzgl. 15% Pauschale (für besondere Belastungen)
	€
	

	
	
	

	abzgl. Kaltmiete *
	€
	

	
	
	

	= BEREINIGTES FAMILIEN-NETTOEINKOMMEN
	€
	
	
	Förderungsberechtigt:

	
	
	
	
	

	Gegenüberstellung Bemessungsgrenze (Rückseite/nachfolgend)
	€
	
	
	
	ja
	
	nein


Die geprüften Belege/Unterlagen liegen diesem Einzelnachweis in Kopie bei.

Die Angaben wurden von mir (vom Verein/Verband berechtigte Prüfungsperson) geprüft und die Richtlinien (Rückseite/nachfolgend) zur Kenntnis genommen und eingehalten.

	Datum:
	
	
	Unterschrift:
	
	
	Verein/Verband ggfs. Stempel:
	


Richtlinien / Berechnung Bemessungsgrenze 2008

Das Familien-Nettoeinkommen darf nach Abzug von 15% für besondere Belastungen (wie zusätzliche Versicherungen, Fahrgeld usw.) und abzüglich der Kosten für die Unterkunft (ohne Heizung und Warmwasser; bei Eigenheimen die tatsächlichen Kosten, jedoch nicht mehr als 25% des Nettoeinkommens) die folgenden zu errechnenden Bemessungsgrenzen nicht überschreiten.

Bei Beamten, deren Bruttoeinkommen (analog zum Bereich der Angestellten gesehen) die Versicherungspflichtgrenze nicht überschreitet, kann zur Ermittlung ihres Nettoeinkommens, der Betrag zur privaten Krankenversicherung (ohne Tagegeldversicherung) in Abzug gebracht werden.

Errechnung der Bemessungsgrenze: 

· Alleinerziehende werden in der Bemessung Elternpaaren gleichgestellt.

· Für alleinstehende junge Menschen gilt die Bemessungsgrenze € 556,00.

	
	
	
	

	
	Elternpaare und alleinerziehende Personen
	= €
	937,00

	
	
	
	

	zzgl. der im Haushalt lebenden Kinder

	
	
	
	

	
	Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr x € 312,00
	= €
	

	
	
	
	

	
	Kinder nach dem vollendeten 14. Lebensjahr x € 417,00
	= €
	

	
	
	
	

	
	Kinder ab dem vollendeten 18. Lebensjahr x € 466,00
	= €
	

	
	
	
	

	
	= Bemessungsgrenze
	€
	


Eine Einkommensprüfung entfällt, wenn es sich bei den TeilnehmerInnen um Kinder, Jugendliche oder Jungerwachsene handelt, wenn deren Eltern bzw. sie Grundsicherung nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II), dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt) oder ein Kita-Gutschein mit Mindestbeitrag anerkannt wurde oder Hilfen zur Erziehung empfangen bzw. sie bei Pflegeeltern leben.

Zum Familieneinkommen gehören:

· Nettoeinkommen des Haushaltsvorstandes

· Nettoeinkommen Ehepartner/in bzw. Lebensgefährte/in

· Kindergeld

· Erziehungsbeihilfen

· Beihilfen ( BaFöG, BAB)

· Wohngeld

· Pflegegeld (nur Sozialversicherungsträger)

· Arbeitslosengeld I

· Unterhaltsleistungen geschiedener/getrennt lebender Partner/in

· Renten und Rentenzuschüsse

· 13./14. Monatsgehalt 

Zur Prüfung müssen folgende aktuell gültige Unterlagen vorgelegt werden:

· letzte monatliche Gehalts-/Lohnbescheinigung/en bzw. Jahresabrechnung

· Mietnachweis

· Wohngeldbescheid

· Rentenbescheid

· Pflegegeldbescheid

· Nachweis über den Bezug von Arbeitslosengeld I oder II

· Nachweis über den Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt

· Nachweis über evtl. Unterhaltsleistungen (amtliche Unterlagen)

Die vorgelegten Unterlagen sind in Kopie dem Einzelnachweis beizulegen.

Mindest-Eigenleistung der TeilnehmerInnen:

Pos. 5.2 - Fahrten – Teilnahme junger Menschen aus einkommensschwachen Familien:

Die Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigten haben einen Mindest-Eigenbeitrag zu den anerkannten Gesamtkosten zu leisten, der bei Freizeiten von 3-5 Tage = € 25,00 / ab 6 Tage = € 5,00 pro Tag beträgt. Sollten am Jahresende ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, werden wir eine Nachbewilligung vornehmen und die in den Richtlinien vorgegebenen Mindesteigenleistungen (3-12 Tage = € 25,--, 13-14 Tage = € 40,-- und ab 15 Tagen € 57,50) als Berechnungsgrundlage berücksichtigen.

Der Teilnahmebeitrag (Mindesteigenleistung) für Kinder/Jugendliche, die Hilfe zur Erziehung erhalten (z.B. in Wohngruppen untergebracht sind), beträgt pro Tag und TeilnehmerIn € 10,20.

Pos. 4.3 – Aus-/Fortbildungen – Teilnahme junger Menschen aus einkommensschwachen Familien:

Es ist eine Mindest-Eigenleistung von € 5,-- pro Aus-/Fortbildungstag zu leisten.

Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht - mit Kürzungen muss gerechnet werden.

* Miet- und Mietnebenkosten, ohne Heizung und Warmwasser; bei Eigenheimen: tatsächlichen Kosten, jedoch nicht mehr als 25% des Nettoeinkommens.








